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>> Spenden Sie!

Helfen Sie Kindern in Deutsch-
land, sich zu selbstbewussten, 
starken, gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu entwickeln. 
Verschaffen Sie Kindern einen 
gleichberechtigten Platz in 
unserer Gesellschaft!
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Bank für Sozialwirtschaft
Kto.-Nr. 333 11 11
BLZ 100 205 00
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(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, 
in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsfragen entweder 
unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Ein-
klang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.“ 

Auch das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII), das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG), sieht eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus-
drücklich vor. Im § 8 heißt es: „(1) Kinder und Jugendliche sind entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen 
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. (...) (2) Kinder und Jugendliche 
haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Ent-
wicklung an das Jugendamt zu wenden.“ Im § 11 Abs. 1 heißt es darüber 
hinaus: „Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erfor-
derlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen 
an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt 
und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen 
und hinführen.“ 

Soweit zu den Rahmenbedingungen aufgrund der UN-Kinderrechtskon-
vention und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Um die Beteiligung auf 
kommunaler Ebene abzusichern, haben einige Bundesländer Interpreta-
tions- und Umsetzungsempfehlungen der Partizipationsrechte von Kindern 
und Jugendlichen in Jugendförderungsgesetzen und in der Gemeindeord-
nung festgeschrieben. Diese können unterschieden werden hinsichtlich 
des Grads der Beteiligung in KANN-Bestimmungen, SOLL-Bestimmungen 
und IST/MUSS-Bestimmungen. 

So haben das Saarland und Baden-Württemberg festgelegt, dass die Ge-
meinden bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen können. 
Einen Schritt weiter gehen die Bestimmungen in Hessen, Niedersachsen 
und Rheinland-Pfalz. Hier sollen die Gemeinden bei Planungen und Vor-
haben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese 
in angemessener Weise beteiligen. Die weitestgehende Regelung hat das 
Land Schleswig-Holstein getroffen. 

Hier müssen die Gemeinden bei Planungen und Vorhaben, die die Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise 
beteiligen. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die Bundesländer auf, 
dem Beispiel Schleswig-Holsteins zu folgen und eine entsprechende IST-Be-
stimmung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Gemeinde-
ordnungen zu verankern. Beteiligung darf nicht vom „Good-Will“ der Ge-
meinde abhängen, sondern muss verpfl ichtend festgeschrieben sein.
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Dieses Positionspapier ist Teil der bundesweiten Kampagne des 
Deutschen Kinderhilfswerkes zum Thema Chancengleichheit für 
alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland.

MITREDEN KÖNNEN!
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Städten und Gemeinden


